
müssen, daß — wenn auch in höchst unzulänglicher 
Art — behauptet war, daß die Verklagte entweder in
folge Verletzung ihrer Verpflichtungen aus dem Arbeits
vertrage oder infolge einer unerlaubten Handlung, die 
sie bei Ausführung ihrer Pflichten aus dem Arbeitsver
trag begangen habe, Schadenersatz leisten solle.

In beiden Fällen war das Arbeitsgericht zuständig 
(Art. 2 Ziff. 2 des Arbeitsgerichtsgesetzes vom 30. März 
1946 — Kontrollratsgesetz Nr. 21 —).

Das Kreisgericht war daher unzuständig und nicht be
fugt, den Zahlungsbefehl zu erlassen (§ 689 Abs. 2 ZPO). 
Es hätte also das Mahngesuch zurückweisen müssen 
(§ 691 Abs. 1 ZPO), wobei es allerdings angemessen ge
wesen wäre, die Klägerin vorher zu hören.

Der angefochtene Vollstreckungsbefehl war daher auf
zuheben und das Gesuch der Klägerin auf Erlaß eines 
Zahlungsbefehls zurückzuweisen.

Der Klägerin bleibt es nunmehr überlassen, ihre 
Forderung vor dem zuständigen Arbeitsgericht geltend 
zu machen. Hierbei wird sie zu beachten haben, daß 
nach der Verordnung über die Bildung von Kommis
sionen zur Beseitigung von Arbeitsstreitfällen (Kon
fliktkommissionen) in den volkseigenen und ihnen 
gleichgestellten Betrieben und in den Verwaltungen vom 
30. April 1953 (GBl. S. 695) gemäß § 5 Ziffer 8, die Kon
fliktkommissionen auch bei Arbeitsstreitfällen über die 
materielle Verantwortlichkeit der Werktätigen zuständig 
sind. Bei Arbeitsstreitfällen, für deren Entscheidung die 
Konfliktkommissionen zuständig sind, darf das Arbeits
gericht erst angerufen werden, wenn der Arbeitsstreit
fall vorher vor der Konfliktkommission verhandelt 
wurde.

Außerdem wird die Klägerin ihren Anspruch schlüssig 
begründen müssen.

Entscheidungen anderer Gerichte
Zivilrecht

§ 118 Abs. 2 Satz 2 ZPO.
Die Mutter eines nichtehelichen Kindes ist nicht ver

pflichtet, für die Unterhaltsklage des Kindes einen 
Prozeßkostenvorschuß zu zahlen.

BG Halle, Beschl. vom 26. Juli 1954 — 2 T 163/54*)
Der Kläger nimmt den Beklagten als seinen außerehelichen 

Erzeuger auf Unterhalt in Anspruch. Die von ihm hierfür 
nachgesuchte einstweilige Kostenbefreiung ist ihm durch den 
angefochtenen Beschluß mit der Begründung versagt worden, 
seine Mutter sei in der Lage, die Kosten vorzuschießen. Hier
gegen richtet sich die zulässige Beschwerde des Klägers, die 
auch begründet ist.

Aus den G r ü n d e n :
Der Kläger selbst besitzt weder Einkommen noch 

Vermögen. Der Ansicht des Kreisgerichts, daß die Mut
ter des Klägers bei einem monatlichen Einkommen von 
brutto 660 DM in der Lage und auch verpflichtet sei, die 
Kosten zumindestens vorschußweise zu zahlen, vermag 
sich der Senat nicht anzuschließen. Der in dem ange
fochtenen Beschluß angezogene § 1654 BGB ist nach 
Artikel 144 der Verfassung nicht mehr anwendbar. 
Aber auch aus der Unterhaltspflicht der Mutter kann 
eine Verpflichtung zur Zahlung der Prozeßkosten nicht 
hergeleitet werden. Dies wäre nur dann der Fall, wenn 
die Mutter persönlich hiervon einen Vorteil hätte. So 
kann z. B. einer Ehefrau einstweilige Kostenbefreiung 
nicht bewilligt werden, wenn der Ehemann über ge
nügendes Einkommen verfügt und die Frau eine For
derung einklagt, die im gemeinsamen Haushalt mit ver
wendet werden soll. Hier würde ein eigenes Interesse 
des unterhaltspflichtigen Ehemannes gegeben sein. 
Anders ist es jedoch im vorliegenden Falle. Der Unter
halt wird von dem Kinde gebraucht. Hinzu kommt, daß 
die Mutter des Klägers bis zur Entscheidung des Pro
zesses sowieso neben der Pflege des Klägers dessen ge
samten Unterhalt zu tragen hat. Es geht aber nicht an, 
diese Last noch durch die Zahlung der Prozeßkosten zu 
erhöhen.

*) Vgl. zu dieser Entscheidung den Beitrag von Neumann 
auf S. 281 dieses Heftes.

§§ 1603, 1609, 1610 BGB.
1. Die Herabsetzung der in einem Unterhaltsvergleich 

berücksichtigten Erziehungsbeihilfe kann eine Erhöhung 
des Unterhaltsbeitrages notwendig machen, wenn 
andernfalls der angemessene Unterhalt des Kindes nicht 
gesichert ist.

2. Solange die Ehegatten Zusammenleben, ist es ihnen 
freigestelli, ob sie durch Berufstätigkeit oder durch 
Tätigkeit im gemeinsamen Haushalt zum Unterhalt der 
Familie beitragen wollen. Es besteht keine Verpflich
tung, zugunsten unterhaltsberechtigter Dritter von die
sem Grundsatz abzuweichen.

KrG Leipzig (Stadtbez. 9), Urt. vom 23. April 1954. 
— 9 C 198/53.

Die Klägerin 1st das eheliche Kind des Verklagten aus des
sen geschiedener Ehe mit der Sorgeberechtigten. Bei der Schei
dung verpflichtete sich der Verklagte durch Vergleich, an die 
Klägerin 55 DM Unterhalt zu zahlen. Bei diesem Vergleich 
wurde davon ausgegangen, daß der monatliche Arbeitsverdienst 
des Verklagten 350 DM beträgt und die Klägerin 45 DM Erzie
hungsbeihilfe erhält. Diese Erziehungsbeihilfe der Klägerin 
wurde mit Wirkung vom Februar 1953 auf 25 DM monatlich 
herabgesetzt. Die Klägerin beantragt deshalb, den Verklagten 
zu verurteilen, über den im Unterhaltsvergleich festgelegten 
Betrag von 55 DM hinaus weitere 20 DM Unterhaltsrente ab 
1. Oktober 1953 an sie zu zahlen.

Der Verklagte wendet ein, seine Einkommensverhältnisse 
hätten sich seit Vergleichsabschluß nicht verbessert. Er habe 
im Gegenteil noch andere Unterhaltsverpflichtungen; da seine 
jetzige Ehefrau nicht berufstätig sei, müsse er für diese mit 
aufkommen. Die Herabsetzung der Erziehungsbeihilfe für die 
Klägerin beruhe auf einem Nachlassen ihrer schulischen Lei
stungen, deren Folgen sie selbst zu vertreten habe, er könne 
deswegen nicht zu einer Erhöhung der Unterhaltszahlungen 
herangezogen werden.

Aus den G r ü n d e n :
Die Klage mußte Erfolg haben. Beide Elternteile sind 

verpflichtet, ihren minderjährigen Kindern Unterhalt 
zu gewähren, der auch die Vorbildung zu einem Beruf 
erfaßt (§§ 1601, 1603, 1610 BGB). Da die Mutter nur ein 
geringes Einkommen hat (etwa 170 bis 180 DM monat
lich), ist ihre Unterhaltsleistung mit der persönlichen 
Sorge und Betreuung abgegolten, während der Ver
klagte als nicht sorgeberechtigter Elternteil seinen 
Unterhaltsbeitrag durch finanzielle Leistungen zu er
bringen hat. Die Angemessenheit des Unterhalts hängt 
einmal vom Bedarf des Berechtigten, andererseits von 
den gesamten Lebensverhältnissen der Beteiligten ab, 
insbesondere also vom Einkommen des Verklagten und 
seinen sonstigen Verpflichtungen. Der Verklagte ver
dient, wie die Lohnbescheinigungen ausweisen, im 
Durchschnitt etwa 400 DM netto, nach Abzug des hal
ben durchschnittlichen Leistungslohns ergibt sich ein 
unterhaltspflichtiges Einkommen von etwa 350 DM 
netto im Monat, d. h. also das gleiche Einkommen wie 
bei Abschluß des Vergleichs.

Diesem Vergleich liegt ferner eine Erziehungsbeihilfe 
der Klägerin von 45 DM monatlich zugrunde. Die in
zwischen vorgenommene Kürzung dieser Beihilfe ist 
zwar, wie aus der Bescheinigung der Schule hervor
geht, erfolgt, weil die schulischen Leistungen der Klä
gerin nachgelassen haben. Das berührt aber nicht ihren 
Unterhaltsanspruch. Ein solches Nachlassen braucht 
nicht unbedingt auf Interesselosigkeit und Bequemlich
keit zu beruhen, vielmehr können Schwankungen in 
den schulischen Leistungen bei einem heranwachsen- 
den Menschen auch andere Ursachen haben, ohne daß 
ein Verschulden vorliegt. Jedenfalls ist der Rückgang der 
Leistungen nicht derart, daß der weitere Schulbesuch 
in Frage gestellt wäre, denn die Beihilfe ist nicht ent
zogen, sondern nur gekürzt worden. Es liegt also durch
aus im Interesse der Klägerin wie auch beider Eltern
teile, daß die einmal begonnene Schulausbildung nicht 
abgebrochen, sondern bis zum ordnungsgemäßen Ab
schluß fortgeführt wird.

Die Gewährung einer Erziehungsbeihilfe an die Klä
gerin bedeutet, da sie auf ihren Unterhalt angerechnet 
worden ist, eine Entlastung für den Verklagten. Der 
Verklagte hat jedoch nicht von vornherein auf eine 
solche Entlastung Anspruch. Es besteht keine Beschrän
kung seiner Unterhaltspflicht in dem Sinne, daß die 
Leistungen der Klägerin während der gesamten Dauer 
ihrer Ausbildung dieselben bleiben müßten und damit 
die Beihilfe in der einmal gewährten Höhe auf jeden 
Fall anzurechnen sei. Soweit also durch die Herab
setzung der Beihilfe der angemessene Unterhalt der
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